
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes Nr. 17 „Der Osterort“, 1. Änderung treten die diesem Plan
entgegenstehenden Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes Nr. 17 „Der Osterort“ sowie des
Bebauungsplanes Nr. 46a Wohngebiet „Osterort“  für den Bereich der überlagerten Flächen außer Kraft.

Planungsrechtliche Festsetzungen:

1. Fläche für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
a) Fläche für den Gemeinbedarf, hier; Heimat-, Vereins- und Kulturhaus (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
In der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Heimat-, Vereins- und Kulturhaus sind
folgende Nutzungen und Anlagen zulässig:

- Heimat-, Vereins- und Kulturhäuser sowie sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung erforderlichen
baulichen Anlagen/Einrichtungen

- der Zweckbestimmung erforderliche sowie dienliche Nebenanlagen (z. B. Zu- und Abfahrten, Wege,
Stellplätze, E-Ladesäulen, Fahrradstellplätze, Spielflächen/ -geräte, Backhäuser, Trinkbrunnen,
Gestaltungs-/ Erlebniselemente, Ausstellungsflächen, Freilichtbühnen, Amphitheater,
Entwässerungsanlagen usw.)

b) Fläche für den Gemeinbedarf, hier; Kapelle (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)
In der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Kapelle sind folgende Nutzungen und
Anlagen zulässig:

- Kapellen sowie sämtliche im Zusammenhang mit der Nutzung erforderlichen baulichen
Anlagen/Einrichtungen

- der Zweckbestimmung erforderliche Nebenanlagen (z. B. Zu- und Abfahrten, Wege usw.)

2. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, hier öffentlicher Parkplatz (§ 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB)
Im Plangebiet werden Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: öffentlicher Parkplatz festgesetzt.
Zulässige Nutzungen sind Parkplatzanlagen inkl. Zu- und Abfahrten sowie der Zweckbestimmung
erforderliche Anlagen.
Die Straßenbegrenzungslinie trennt die Verkehrsfläche von den sonstigen Flächen.

3. Öffentliche Grünflächen, hier Parkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die öffentlichen Grünflächen werden mit der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.
Innerhalb der öffentlichen Grünflächen sind mit der Zweckbestimmung Parkanlage verbundene,
ergänzende und dienliche Anlagen zulässig (z. B. Zu- und Abfahrten, befestigte Wegeflächen, Spiel-,
Freizeit-, Erlebnis- und Sportgeräte, Niedrigseilgärten, Geländeaufschüttungen, Flächen für
Versammlungen, Fahrradstellplätze, Versickerungsbecken/-mulden, Teiche, Außenleuchtelemente,
Sitzbänke, Gestaltungs-/Erlebniselemente, Mauern, Zäune, Einfriedungen usw.). Die zulässigen
Nutzungen gelten vorbehaltlich der Bestimmungen der textlichen Festsetzungen Nr. 4, Nr. 5 b und Nr. 7.

4. Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
a) Pflanzflächen P1
In den zeichnerisch dargestellten Randbereichen der Parkanlage sind Strauch-Baumhecken unter
Verwendung standortgerechter, heimischer Laubgehölze zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Sollten
sich klimawandelbedingte Erfordernisse ergeben, sind Abweichungen von der Vorgabe zur Pflanzung
heimischer Gehölze zugunsten der Standortgerechtigkeit möglich.

b) Pflanzfläche P2
Mit dem Ziel einer waldartigen Entwicklung sind innerhalb des flächig abgegrenzten Pflanzgebotes P2
standortgerechte, heimische Laubgehölze zu pflanzen. Zu untergeordneten Anteilen ist auch die
Pflanzung nicht-standortheimischer Baumarten zulässig. Sollten sich klimawandelbedingte Erfordernisse
ergeben, sind Abweichungen von der Vorgabe zur Pflanzung heimischer Gehölze zugunsten der
Standortgerechtigkeit möglich.

c) Blühwiesen
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche sind zu einem Flächenanteil von mindestens 5 % extensiv gepflegte
Blühwiesen unter Verwendung von geeignetem autochthonen Saatgut anzulegen.

5. Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen / Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
a) Einzelbaumfestsetzungen
Die zeichnerisch festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen
und bei Abgang zum nächstmöglichen Zeitpunkt wertgleich zu ersetzen. Der Kronentraufbereich der
Bäume ist im Bereich bislang unbefestigter Flächen von baulichen Maßnahmen (Versiegelung,
Aufschüttung, Abgrabung) freizuhalten. Ausnahmen sind unter der Voraussetzung einer
baumgutachterlichen Unbedenklichkeit zulässig.

b) Flächiges Erhaltungsgebot
Enthaltene Baumgehölze sind zu erhalten und bei Ausfällen durch wertgleiche Laubgehölze zu ersetzen.
Wegeflächen sind unter Beachtung des Baumschutzes zulässig.

6. Flächen für die Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von
Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)
Auf der Fläche für die Niederschlagsabwasserbeseitigung ist ein Versickerungsbecken anzulegen. Das
Becken ist gemäß DWA-Arbeitsblatt 138 auszulegen und zur Reduzierung der Überlaufhäufigkeit auf ein
10-jährliches Regenereignis zu bemessen. Es sind die Vorgaben des DWA-Merkblattes 153 in Bezug auf
die Vorbehandlung der in das Becken eingeleiteten Oberflächenabflüsse zu berücksichtigen.

7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
a) Weidenutzung innerhalb der Grünfläche G1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 BauGB)
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche G1 ist im Sinne des Artenschutzes für mindestens 10 Jahre nach
Inkrafttreten der Bebauungsplanänderung eine mindestens 0,5 ha große, zusammenhängende Fläche
dauerhaft als extensiv beweidetes Grünland / Mähweide zu erhalten. Nach Fristende (10 Jahre) gilt die
textliche Festsetzung Nr. 3.

b) Verwendung fledermaus- und insektenverträglicher Beleuchtungseinrichtungen
Es ist eine bedarfsgerechte Straßen- und Außenbeleuchtung unter ausschließlicher Verwendung von
Leuchtmitteln mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm und mit warmweißen
Farbtemperaturen zwischen 2700 und 3.000 Kelvin (z.B. Natriumdampflampen, LED-Leuchten mit Farbton
im insektenfreundlichen Spektralbereich) sowie geschlossenen Lampenkörper mit Abblendungen nach
oben und zur Seite vorzusehen. Eine gerichtete Beleuchtung oder Abstrahlung in die zentral im
Plangebiet liegende Waldfläche und eine Ausleuchtung der Waldrandbereiche sind unzulässig.

c) Oberflächengestaltung öffentliche Parkplatzflächen
Die PKW-Einstellplätze sind mit begrünbaren Flächenbefestigungen (Schotterrasen, begrünbare Beläge)
auszustatten.

d) Nistkästen innerhalb der Fläche für Wald
Als funktionserhaltende Maßnahme (CEF-Maßnahme) für den Trauerschnäpper sind vor Baubeginn zur
Errichtung der öffentlichen Parkplatzfläche im Südwesten des Geltungsbereiches zwei Nistkästen mit 30
mm Einflugloch im Randbereich der Fläche für Wald zu installieren und für die Dauer von zehn Jahren
instand zu halten.

e) Nutzungsbeschränkung innerhalb der Fläche für Wald
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist die festgesetzte Fläche für Wald von
Freizeitnutzungen wie Spiel- und Sportgeräten etc. freizuhalten. Wegeführungen sind zulässig, sofern sie
erforderliche Mindestabstände zu relevanten Habitaten einhalten.

f) Naturnahe Gestaltung der Flächen für die Abwasserbeseitigung
Die Böschungen der Versickerungsmulden gemäß Festsetzung Nr. 6 sind weitgehend flach mit
Neigungen von maximal 1:3 auszuführen. Die Mulden sind zu begrünen.

Neigungen von maximal 1:3 auszuführen. Die Mulden sind zu begrünen.

HINWEISE/EMPFEHLUNGEN
1. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

2. Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften und
VDI-Richtlinien) können während der Dienststunden bei der Gemeinde Holdorf, im Rathaus, Große Straße
Nr. 19, 49451 Holdorf eingesehen werden.

3. Denkmalschutz
Im südöstlichen Randbereich des Plangebietes, nördlich der Wohnbebauung am Osterort, befindet sich
eine denkmalgeschützte Wegekapelle.

4. Bodenfunde
Für die geplante Grünfläche / Parkanlage und die Fläche für Gemeinbedarf, welche noch nicht bebaut ist,
ergeben sich folgende denkmalpflegerischen Notwendigkeiten. Ausreichend weit im Vorfeld jeglicher Bau-
und Erschließungsarbeiten ist in diesem Fall durch ein loses Raster von Suchschnitten in den Betroffenen
Arealen durch entsprechende Fachleute zu klären, wo weitere Denkmalsubstanz vorhanden ist. Abhängig
von diesem Untersuchungsergebnis ist ggf. eine fach- und sachgerechte archäologische Ausgrabung
notwendig, deren Umfang und Dauer von der Befundsituation abhängig ist. Entstehende Kosten können
nicht von der Archäologischen Denkmalpflege getragen werden. Eine frühzeitige Abstimmung zwischen
den Vorhabenträger und der Denkmalbehörden wird empfohlen.
Auch in den geplanten Grünflächen sind Bodeneingriffe tiefer als ca. 20 cm frühzeitig mit den
Denkmalbehörden abzustimmen und ggf. ebenfalls entweder zu prospektieren oder archäologisch zu
begleiten.
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a.
sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden oder Denkmale der
Erdgeschichte (hier: Überreste oder Spuren - z. B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung
tierischen oder pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben)
freigelegt werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes
(NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Vechta unverzüglich angezeigt werden.
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen
sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu
lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

5. Altablagerungen
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden werden, ist
unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Landkreis Vechta) zu benachrichtigen.

6. Kampfmittel
Eine Luftbildauswertung und Kampfmitteluntersuchung haben nicht stattgefunden. Es wird empfohlen, im
Rahmen der nachgelagerten Planung eine Luftbildauswertung und ggf. Kampfmitteluntersuchung
durchzuführen.
Weist bei Durchführung von Bauarbeiten der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der
Kampfmittelräumdienst durch die Ordnungsbehörde der Polizei zu verständigen.

7. Ver- und Entsorgungsleitungen
Die im Plangebiet sowie dessen Umgebung vorhandenen Leitungen und Anlagen sind in ihrem Bestand
grds. zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt und anderweitig gefährdet werden.
Sollten die Notwendigkeit einer Anpassung bestehen, wie z.B. Änderung, Beseitigung, Neuherstellung,
sind die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Hinsichtlich der
weiteren Planung und Ausführung ist eine frühzeitige Beteiligung und Abstimmung mit den Ver- und
Entsorgungsträgern erforderlich. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor
Baubeginn der Arbeiten über die Lage der Bestandsleitungen bei den Versorgungsträgern informieren.

8. Hinweise zur Fläche für Wald
Aufgrund fehlender Ermächtigungsgrundlagen für weitergehende Vorgaben zur Anlage von Waldflächen
(Gehölzartenwahl, Waldrandgestaltung etc.) wird anstelle verbindlicher Festsetzungen an dieser Stelle
explizit darauf hingewiesen, dass ein Erhalt der Waldfläche in ihrer aktuellen naturnahen Ausprägung
(altersgestufte Struktur, Artenauswahl) aus naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Gründen
erforderlich ist.

9. Artenschutzrechtliche Belange
Der Änderungsbereich weist eine Lebensraumbedeutung für verschiedene planungsrelevante Vogel- und
Fledermausarten auf. Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden sind
neben verbindlich festgesetzten Maßgaben (Vorhalten von Weidegrünland für einen Mindestzeitraum,
Erhalt des vorhandenen waldartigen Feldgehölzes und der angegliederten Heckenstruktur, Verwendung
fledermaus- und insektenverträglicher Beleuchtung, Freihalten der Waldfläche von Spiel- und
Freizeiteinrichtungen, Installation von zwei Nistkästen für den Trauerschnäpper) folgende
nicht-festsetzbare, aber zwingend zu beachtenden Vorkehrungen zu treffen:
- Ökologische Baubegleitung (ÖBB): Der Einsatz einer zertifizierten ökologischen Baubegleitung (ÖBB)

ist bei der Umsetzung des Bürgerparks vorzusehen. Dies gilt insbesondere für zulässige bauliche
Maßnahmen (Wege) innerhalb der Fläche für Wald, um ausreichende Abstände der Wege zu
relevanten bestehenden Habitaten zu gewährleisten sowie für die Durchführung von CEF-Maßnahmen
(Aufhängen von Nistkästen, möglichst auch Instandhaltung durch fachkundiges Personal).

- Gehölzfällung im Herbst/Winter: Die etwaige Entnahme von Einzelgehölzen im Plangebiet ist
entsprechend der Vorschriften des allgemeinen Artenschutzes nach § 39 BNatSchG nur in der Zeit vom
01.10. bis zum 29.02. zulässig. Vor Gehölzfällung sind die Bäume auf Vorkommen von Fledermäusen
durch die ÖBB zu untersuchen.

- Bauzeitenbeschränkung für den Parkplatzbau im Südwesten des Plangebietes: Der Neubau des
Parkplatzes im Südwesten ist zum Schutz des Trauerschnäppers nur außerhalb der Brutzeit zwischen
dem 16. Juli und dem 28. Februar zulässig.

10.Hinweise zur Pflanzenauswahl
Regiosaatgut für die Anlage von Blühwiesen gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 4c entstammt dem
Produktionsraum 1 „Nordwestdeutsches Tiefland“.
Im Zusammenhang mit der Pflanzung heimischer Gehölzarten wird empfohlen, auf eine Verwendung
gebietseigener Gehölze des Vorkommensgebietes 1 „Nordostdeutsches Tiefland“ zu achten.

11.Regenwasserspeicherung Gemeinbedarfsfläche
Es wird empfohlen, das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser in Zisternen zu sammeln und zur
Bewässerung der Vegetationsflächen und/oder als Brauchwasser zu nutzen.

12.Baumschutz während der Bauzeit
Für Gehölze, die erhalten werden sollen, sind neben der Vorgabe der textlichen Festsetzung Nr. 5 a im
Zuge der Bauarbeiten die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach den anerkannten Regeln der Technik
(z. B. DIN 18920: Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu
beachten.

13.Bodenschutz
Zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen des örtlich anstehenden Bodens im Zuge der
Bauarbeiten ist auf einen sachgerechten Umgang mit dem Boden nach den anerkannten Regeln der
Technik zu achten.

14.Landwirtschaftliche Immissionen
Im Rahmen der Bewirtschaftung der an den Änderungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes im
Süden und Osten angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen können insbesondere zu
Vegetationsbeginn und zum Zeitpunkt der Ernte zwangsläufig Geräusch-, Staub- und
Geruchsimmissionen auftreten. Dieses ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung tolerierbar.
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Flächen für Sport- und Spielanlagen

Flächen für den Gemeinbedarf
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Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen Anlagen, Einrichtungen und
sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
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Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
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Sonstige Planzeichen
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gem. PlanzV 1990
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Erhaltung: Bäume

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von
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innerhalb eines Baugebietes

D

P1
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5. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für Wald

15.Dachbegrünung

Es wird empfohlen, geeignete Dachflächen dauerhaft extensiv zu begrünen. Die Dachbegrünung könnte
einen Aufbau von mindestens 10 cm durchwurzelbarer Substratstärke und unter vorwiegender
Verwendung geeigneter heimischer Gräser und Wildkräuter (Flächenanteil mindestens 80 %) angelegt
werden.

16.Hinweis bei Erstellung von Teichen/Gewässern

Bei der Erstellung von Teichen/Gewässern ist im Rahmen der Genehmigungsplanung der
Grundwasserstand zu prüfen. Bei einem hohen Grundwasser-stand sind für das Vorhaben entsprechende
Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Vechta vorzunehmen.

17. Starkregenereignisse
In den Ergebnisplänen (Blatt C3) der Starkregengefahrenkarte für 10 - 30 - 100-jährige
Starkregenereignisse im Bereich der Gemeinde Holdorf werden im nördlichen Plangebiet
Überflutungsflächen dargestellt. Es wird empfohlen diesen Aspekt bei einer Gestaltung der Flächen
entsprechend zu berücksichtigen.
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PRÄAMBEL
Auf Grundlage des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds.
GVBl. S. 588), des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I.S. 1802), und des § 84 der
Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46 - VORIS 21072 -), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBl. S. 107) ist/wurde der Beschluss dieses
Bebauungsplanes beabsichtigt/gefasst.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________

VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss:
Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17
"Der Osterort", 1. Änderung  beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am .................... ortsüblich bekanntgemacht worden.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
Frühzeitige Beteiligung:
Die frühzeitige Beteiligung wurde vom Rat der Gemeinde Holdorf in seiner Sitzung am ………… beschlossen. Die
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung hat gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom ………… bis ……………
stattgefunden. Ort und Dauer der frühzeitigen Offenlage wurden am ……….. ortsüblich bekannt gemacht.
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB und der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom …………… Ihnen wurde Gelegenheit zur
Stellungnahme bis zum ……………. gegeben..

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
Offenlage:
Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am .................... die Veröffentlichung des Bebauungsplanes
Nr. 17 "Der Osterort", 1. Änderung mit der Entwurfsbegründung sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange beschlossen.
Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich Entwurfsbegründung wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ……………. bis ……………. veröffentlicht. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am .........................
ortsüblich bekanntgemacht.
Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom …………… Ihnen wurde Gelegenheit zur
Stellungnahme bis zum ……………. gegeben.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
Satzungsbeschluss:
Nach Prüfung der Anregungen und Bedenken hat der Rat der Gemeinde Holdorf in seiner Sitzung am ....................
diesen Bebauungsplan Nr. 17 "Der Osterort", 1. Änderung sowie die Begründung beschlossen.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
Ausfertigung:
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit seinen Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe,
Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des jeweils zuständigen gemeindlichen Gremiums
übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden
sind.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
Bekanntmachung:
Der Satzungsbeschluss wurde gem. § 10 Abs. 3 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
Verletzung von Vorschriften (§ 215 BauGB):
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind

- eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans,
- eine Verletzung von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
- beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges

nicht geltend gemacht worden.

Holdorf, den ................................... ........................................
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________________________
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